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Norm

RPG Bgld 1969 §20 Abs4;

Rechtssatz

Für geringfügige Bauten im Sinne des § 20 Abs. 4 zweiter Satz Bgld RPG wird das Tatbestandselement der

Notwendigkeit der vorgesehenen Baumaßnahmen im Sinne des § 20 Abs. 4 erster Satz Bgld RPG nicht gefordert. Der

Gesetzgeber führt in § 20 Abs. 4 zweiter Satz Bgld RPG unter dem Begri  der geringfügigen Bauten beispielsweise

"Garten- und Gerätehütten, kleine Statuen" an, woraus sich ergibt, dass diese geringfügigen Bauten auch nicht für den

landwirtschaftlichen Betrieb bestimmt sein müssen.
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